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Die Anstalts-Buchhaltung
Das Problem der Anstaltsbuchhaltung ist schon

in verschiedenen Publikationen erörtert und zur
Diskussion gestellt worden und doch ist es bis
heute nicht gelungen, eine einheitliche Bezeichnung

der Buchhaltungskonti oder gar ein Schema
für einen Rechnungsabschluß einzuführen. Die
öffentliche Kritik, die in den letzten Monaten an
verschiedenen Anstaltsbetrieben geübt wurde, hat
nun dazu geführt, daß die Schweizerische
Landeskonferenz für soziale Arbeit eine besondere
„Studienkommission für die Anstaltsfrage" eingesetzt
hat, die sich selbstverständlich auch mit den
ökonomischen und finanziellen Problemen der
Anstalten befassen muß.

Nur schon für die Arbeit dieser Kommission
würde eine mehr einheitliche Rechnungsablage
große Erleichterungen bringen. Aber auch für
die Beurteilung der Lage der Anstalten im
allgemeinen und im einzelnen, wäre es von großer
Bedeutung, wenn durch gleiche Bezeichnungen
der Buchhaltungskonti und durch eine gemeinsam

vereinbarte Grundlage für die Buchhaltungsgrundsätze

und Ausgabenpostenverteilung
Vergleichsmöglichkeiten geschaffen werden könnten.
Um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen,
fand kürzlich eine eingehende Aussprache statt,
an der sich

Fräulein M. Meyer, Zentralsekretärin der PRO
INFIRMIS,

Herr E. Goßauer, Vizepräsident des Vereins für
Schweiz. Anstaltswesen,

Herr Dr. A. Fuchs, Präsident des Schweiz,
katholischen Anstaltenverbandes und

Herr W. Ganz, Leiter der Zentralauskunftsstelle
für Wohlfahrtsunternehmungen,

beteiligten. Diese kleine, ad hoc gebildete
Kommission möchte nun einem weitern Kreis einen
Kontoplan und eine Rechnungsablage unterbreiten

und zur Diskussion stellen. Der Plan will

nicht den Anspruch darauf erheben, vollendet
und für jeden Betrieb endgültig maßgebend zu
sein. Wir haben vielmehr hier nur ein Gerippe
zusammengestellt, das je nach Größe des
einzelnen Werkes und je nach dem vorhandenen
Buchhaltungssystem ausgebaut werden kann. Wir ha-
haben uns deshalb auf ein Minimum von Konti
beschränkt, das dennoch den Anstaltsleitern
erlaubt, ohne große Schwierigkeiten die Formulare
auszufüllen, die notwendig sind zum Erhalt von
städtischen und kantonalen Subventionen und
eventuell von Bundesbeiträgen.

Wenn Sie den Kontoplan (Beilage 1) betrachten,

so werden sich wohl einzelne Anstaltsleiter
sagen, daß sie mit ihrem gegenwärtigen
Buchhaltungssystem niemals eine solche Kontizahl
bewältigen könnten. Die Zahl der verschiedenen, im
Anstaltswesen gegenwärtig zur Anwendung
gelangenden Buchhaltungssysteme ist so groß, daß
sich ein Vorschlag niemals auf alle Systeme
ausdehnen kann. Wir gingen nun aber von der
Voraussetzung aus, daß wohl heute in jedem
Anstaltsbetrieb die doppelte Buchhaltung
eingeführt ist. Da mehr und mehr das
Durchschreibeverfahren eingeführt wird, haben
wir uns auf diese Möglichkeit gestützt. Wir würden

es •insbesondere vom Standpunkt der Ueber-
sichtlichkeit aus sehr begrüßen, wenn diese
Buchhaltungsart immer mehr Eingang finden würde.
Die dadurch gebotenen Vorteile sind groß. Das
Durchschreibeverfahren erleichtert die Arbeit des
Anstaltsleiters schon insofern ganz beträchtlich,
als eine spätere Aufteilung für die Publikation der
Jahresrechnung oder für das Ausfüllen besonderer
Gesuchsformulare nicht mehr notwendig ist.
Begegnet ein Anstaltsleiter bei der Führung seiner
Buchhaltung irgendwelchen Schwierigkeiten oder
prüft ein Werk die Frage der Umgestaltung
derselben, so steht Ihnen u. a. auch die
Zentralauskunftsstelle für Wohlfahrtsunternehmungen
jederzeit gerne unentgeltlich zur Verfügung.
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